
Ordnung. i;
/ . 8. Wann ei »i Awciffel Vorfall« / ob dises / oder »Ms Stuck «-

mm dritten / oKrdemPupillen/ Megehörig / sollen sie dannoch dasselbe/
wie sie es sitMn/beschreiben/ vnddenvorgefallenm Zwciffel darben vor-
mercken lassen.

8. 9. Da auch nachauffgerichtemlnvenraiio . von newcm etwas
vorkäine/ so demPupillen zugehörig / ist der Gerhab dem Gericht sol¬
ches alsobaldentrewlich anzuzeigm / vnd den lavcnrario . glaubwür¬
dig beyrucken zulasten schuldig.

8 , io . Imübrigcn/wieesmitAuffrichtungeinkslnvcnrariizuhal-
ten/istberaitsindem dritten BuechdiserDnsererLandsordnung ruulo
28. mitmehrerm jurgrsehcn.

er Neundre Lttul
M der Uupisscn Wuffcrriehung.

§ . i.
ö Ach angctrettener Gerhabschaffk/solledeß Gerha-

^ .^ .Wben erste / vnd fürnembste Sorg seyn / daß er die jhme anver-
rrawte Pupillen in dem wahren KatholischenGlauben / in der Gokts-
forcht/ Zucht / Ehrbarkeit/ vnd Erlrhmung gurker Künst / oder sonst
nachdcß Pupillen Standl / vnd Iuenaigung erziehe.

§ . 2 . Wann die Pupillen nochein leibliche Mutter haben / welche
eines guetenWandels ist / so seyndt siederselben/ so lang es die Obrigkeit
fürguet anslhet/zurAufferziehungzulasten / es were dann / daß sie an-
dcrwcrts bester vnderzubringen / oder/da es Knabenseyndt / selbige deß
ttuckrens / Erlernung eines Handwercks / oder anderer dem Pupillen
zu guerem vermainten Drsachen halber / an ein anderes Orth verschickte
werden mästen.

§. z. Wann aber die Pupillen auch keine leibliche Mutter mehr
Herren / so sollensie entweder bey der Freundtschafft / oder an rin anders
chrlich - vnverdächtiges Orth/in die Kost gerhan werden / oder es kans
derGerhaben einer selbstenzustchindieKostnemmen ; dochsolle derselbe
darbey keinen absonderlichen Gewinn furchen / vnd zu dem Ende jhme
das Kostgeld vom Gericht ausprechen lassen : die/ so kein Kostgeld zu be¬
zahlen haben / müssen zuDiensten / oder HandwcrcksLernung / nach
BeschaffenheitihresStands / vnd Alters / ungehaltenwerden.

A § . 4 . Wann
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schickt/noch anrmrratyoiiMN vrtyen/zmn ^ anomor« aungw «« ;,
»Verlang allda gelassen / sondern alsobalden abgefordm, vndauff deß
Pupillen erscheinendenVngehorsamb/derHbrigkeir/da aber dise nicht
die Vorkehrung thete/ durch die Gerhaben Dnserer LandsFürsilichen
Obrigkeit angezeigtwerdm / welche sodanndie Gerhaben/oder andere/
sodiserDnsererVerordnungzuwider gehandlek / nach gestalt der Sa¬
chen/zu bestraffen wissen wirdk.

§. 5. Aumfalldie Pupillen weiblichen Geschlechts/inMünderjah-
« n zu verheumthm / sollen die Gerhaben dahin beflissen seyn / damit
dieselbe mit Rath / vnd Willen der Befreunden / ehrlich / vnnd ihrem
Smndk gemäß/versorgt / auch nicht zu einer widrigen / vnd ungleichen
Heurath / etwowegen eingenommen- oderversprochenerSchanckung/
aenöthlget/noch auchvon einer rechtmeffigmHeurath abgehalten / wi¬
drigenfalls ftlche Gechaben/nach Beschaffenheitder Sachen/wolem-
vfindlichbestrafftwerdm ; Daaberein Pupill/ohnevorwissenderGer-
haben/ zurEheheimblch beredet / vnd entführt wurde/ in solchem fall
Mesgehaltenwkrdkn/wieinVnserrrLandtGkrichtsOrdnurigriruIo
79 . mit mehrerm fürgcschm ^ »

/ L. DerDnterthanenWaisen/seyndtshrerHMfchafftdrryIahr/
vnd zwardie kleinern vmbsonst/ dochgegengebührenderDntkrhalt - vnd
Klaydung / die aber über virrzehenZahrstyndt/gegen Raichungeiner/
deroVerrichtung nach / gezimmmdrn Besoldung / zu diemn schuldig;
IedochmitDorwissenderSbrigkeit/ derüberlebmdm Mutter / oderBe-
strundenvorbehalttn/ daß sie solche Kinder / wannsie hierzue tauglich ,
in die Stätt/vnnd Märckt / zu denm Schuelen / oder Lernung eines
Handwercks / schicken mögm , auch im fall dergleichen Dnterthanen
Kinder / vorAußdienung derdrey WaisenIahr eine Gelegenheit / sich
ehrlich zu vcrheuraehen/ in ein Klosterzu gehen, oder sonsten ein ander-

wkttigeWolfahtt zustunde / sollensievon ihrer Herrschafft davon
keinesweegöabgehaltm, noch verhindere

werden.
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